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5Der Herr General-Superintendent D. Rheinbott 

hat einen im Jahr 1806 mir zugestellten Aufsatz, über 

die Verwaltung des Vermögens der hiesigen protcssan-

tischen Kirchen, als Einleitung zu einer Beurtheilung 

des von mir herausgegebenen Entwurfs einer Kir-

chenordnung für die Protestanten in Rußland, im 

Druck erscheinen lassen. 

Da das hiesige protestantische Publikum für den 

Gegenstand dieses Aufsatzes, bald nach Erscheinung 

meines Entwurfs, auf verschiedene Weise sehr lebhaft 

interessirt worden ist, wie ich davon hinlänglich un

terrichtet bin, dieser Aufsatz aber die Sache selbst 

in ein falsches Licht stellt, überdies auch nicht mit 

dem mir zugesandten Original zusammenstimmt: so 

finde ich mich hiedurch veranlaßt, das Original zu-

gleich mit der Darstellung der Sache, nach ihrer wah-

ren Gestalt, hiemit dem Publikum zu übergeben •, und 
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dasselbe dadurch in Stand zu setzen, über den Gegen-

stand selbst unbefangen urtheilen zu können. 

Die Geschichte jenes Aufsatzes ist kurz diese. Im 

Jahre 1805 hatte ich, als damals stellvertretender 

Prokureur des Reichs--Justizkollegiums, die demselben 

übertragene Anfertigung einer allgemeinen liturgischen 

Verordnung für die Protestanten in Rußland über-

nommen, und zur Vermeidung aller Einseitigkeit, die 

drey hiesigen protestantischen Geistlichen, Herrn 

neral-Superintendenten D. Rheinbott, Hn. Konsisto-

rialrath Busse und Hn. Pastor Zachert, zur Durchsicht 

und Beprüfung des Entwurfs hinzugezogen; welche 

mit einigen kleinen Veränderungen das Ganze billig-

ten. Anfangs interefsirte sich der Hr. General-Super-

intendent D. Rheinbott für den Entwurf der Verord-

nung recht eifrig; als aber nachher, auf Allerhöchsten 

Befehl, Geistliche aus den Provinzen in derselben Ab

sicht hieher berufen wurden, welche den Entwurf mo-

tivirten und weiter ausführten, schien der Hr. General-

Superintendent D. Rheinbott seine Meinung ganzlich 

geändert und nunmehr nichts Eiligers zu thun zu ha

ben, als die Einführung eines eignen Oberkonsino-

riums für das St. Petersburgsche Gouvernement zu 

betreiben, wie die Beilage N0. 1. beweiset. 

Natürlich mußte ihm unter solchen Umstanden der 

unterdessen von der Kaiserlichen Gesetzkommission mir 

ertheilte Auftrag zur Anfertigung einer Kirchenord-

nung für die Protestanten sehr unwillkommen seyn. 
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Als er daher nach vielen vergeblichen Versuchen, sein 

Projekt auszuführen, keinen Erfolg sähe, erschien er 

bei mir, um zu erfahren, was ich bis dahin für die 

Erfüllung jenes Auftrages gethan hatte. 

Da ich keinen Grund fand, meine Arbeit als ein 

Geheimniß zu behandeln, so machte ich ihn bei dieser 

Gelegenheit mit den Ansichten und Grundsätzen be-

kannt, nach welchen ich dies Werk bearbeitete,-und 

zeigte ihm zugleich dasjenige, was' bereits ausgearbei

tet war. 

In eben dem Grade, als er alles Andere billigte und 

für zweckmäßig und ausführbar erklärte, in eben dem 

Grade erregten zwei Bestimmungen seine ganze Miß-

billigung und seinen bestimmten Widerspruch. Diese 

beiden Bestimmungen waren: 

1) die dem Konsistorium und dem Kollegium vorbe-

haltene Aufsicht über die Verwaltung des Kirchen-

Vermögens und 

2 )  die Einführung von Superintendenten, denen die 

unmittelbare Kircheninspektion unter der mittel-

baren des General-Superintendenten übertra-

gen fevtt sollte. 

Die Gründe seines Widerspruchs konnte er nicht 

sogleich aufstellen, versprach aber, sie mir schriftlich zu 

geben; welches er denn auch nach einiger Zeit, durch 

den hier wörtlich und buchstäblich folgenden Original-

aufsah, den .Jedermann bei mir durchsehen kann, 

that. 
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Freye Verwaltung des Kirchenvermogens. 

i. 

»Wenn man als Grundregel festsetzt, daß keine 

Veränderung vorgenommen werden müsse, die nicht 

reelle Vortheile verspricht; indem man sich durch 

bloße Neuerungen unuöthigerweise der Gefahr aus-

setzen würde, statt zu verbessern nur zu verschlimmern; 

so wird auch der Vorschlag, die Oekonomie der Kir

chen einer andern als der bisherigen Administration an

zuvertrauen, nicht che als annehmbar gelten können, 

als bis etwa die Vorzüge der neuen Administration vor 

der vorigen überzeugend dargethan sind. Man müßte 

die letztere bereits revidirt und solche Misbrauche vor-

gefunden haben, welche abgestellt zu werden bedürfen, 

und die man durch die neue Einrichtung zu vermeiden 

hoffen könnte. Eine solche Untersuchung ist aber bis-

her noch nicht angestellt worden; und sie hat am aller

wenigsten von den Personen angestellt werden können, 

die Veränderung der Administration vorschlagen; man 

kann daher unmöglich wissen, was man eigentlich da-

mit verbessern wolle; und also wird nur verändert ha-

ben, um zu verandern. Man die alte Administration 

vollkommen, so ist nichts gewisser, als daß man durch 

eine solche durch gar keinen nützlichen Zweck motivirte 

Neuerung nun verlieren werde. 
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5, 

In der That ist keine bessere Administration denk

bar, als diejenige welche die Gemeinde bisher Selbst 

geführt hat, indem das Interesse daß ihr Vermögen 

zweckmäßig verwaltet werde, bey Niemand größer und 

wirksamer seyn kann, als bey ihr selbst, als Erwerber 

und Eigenthümer. 

3. 

Diese Freyheit der Verwaltung ist durch die allge-

meine Gesetze allen und jeden Eigentümern zugesi-

chert. Die einzige Ausnahme welche das Gesetz ver-

ordnet, betrifft die Unmündigen und Wahnsinnigen, 

und die Falle, da der Eigenthümer sein Vermögen zu 

strafbaren, dem Staate gefahrlichen Zwecken anwen-

den könnte. Soll also der Vorschlag das Vermögen 

der Gemeinden irgend einer Curatel zu unterwerfen 

angenommen werden, so muß man wenigstens eine von 

jenen Voraussetzungen geltend machen können. 

4. 

Man besitzt nicht was man nicht frey verwalten 

kann, und man erwirbt nicht, um das Erworbene 

nicht zu besitzen. Daher werden die Gemeinden, 

welche man zwingte ihr Wohlerworbenes fremden Han-

den zu überlassen, aufhören, beyzutragen. Was man 

bis dahin vom freyen Willen erhielt, wird man durch 

Taxen erpressen müssen, welche neben dem Unange
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nehme des Zwanges noch den Nachtheil haben werden, 

daß der Arme, wenn er gleich nach Verhaltniß seines 

Vermögens taxirt wird, von der Abgabe doch nicht 

ganz ausgeschlossen werden kann, wahrend man ihn im 

Gegentheil bey der reichlichen Ausbeute freywilligen 

Beytrage unterstützen kann. 

5. 

Da die Menge der Interessenten es unmöglich 

macht, daß die Gemeinde ihr Vermögen unmittelbar 

Selbst admimstmt, so laßt sie ihre Rechte durch einen 

Gevollmachtigte» ausüben, dieser Gevollmachtigte ist 

der Convent. Die Gemeinde würde ihre Vollmacht 

mit demselben Recht womit sie sie ertheilte, zurück-

nehmen und sie auf das Consistorium übertragen kön

nen; aber dies müßte aus freyer Entfchliessung gesche-

hen. Jeder Zwang zu einem solchen Schritt, oder 

wohl gar die Ertheilung der Vollmacht durch einen 

dritten, ist gewaltsamer Eingriff in das Eigenthum, 

indem nur der rechtmäßige Besitzer und Erwerber sich 

seiner Rechte an der Verwaltung entäußern und sie 

Andern anvertrauen kann. 

6. 

Die Vollmacht setzt das Zutrauen des Commiten-

ten voraus, daß der Gevollmachtigte den Nutzen des-

selben so wahrnehmen würde. So lange also die Ge--

meinde dem Convent die Vollmacht laßt, kann man 
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als gewiß annehmen, daß er ihr Antrauen fortgesetzt 

besitze, daß sie mit seiner Administration zufrieden fey. 
Da nun sie als Eigcnthümerin ihres Vermögens, al

lein das Recht hat, die Zwecke zu bestimmen, zu wel-

chen sie eS angewandt wissen will, so kann auch nur sie 
allein die Verwaltung entweder gut heißen oder ta-

deln; es darf daher auch nie che von einer Verande-
rung derselben die Rcde seyn, als bis die Gemeinde sie 

selbst für nöthig erachtet. Und auch in diesem Fall 
würde nur sie allein, wie jeder snMe Eigenthümer 
das Recht haben, den neuen Bevollmächtigten zu 
wählen. Man könnte ihr alsdann das Consistormm 

vorschlagen, gebieten aber läßt sich das Zutrauen nicht; 
es kann im Gegentheil nur MiStrauen erwecken. 

Nicht weniger als auf das allgemeine Eigenthums-' 

recht ist die Freyheit der Verwaltung in den Vorschrift 
ten der Allerhöchst confirmirten K. .0. gegründet. Nach 

derselben gebührt die Rechenschaft von der Verwaltung 

ausschließlich der Gemeinde. Der ste Punkt, z. B. 
im 8ten §. Сар. XXIX. verordnet, daß die in das Kir« 

chenbuch eingetragenen Ausgaben und Einnahmen 
nicht ehe von dem ConventS- Gliedern unterschrieben 

werden sollen, als bis sie der versammelten Gemeinde 

v o r g e l e s e n  u n d  v o n  i h r  r i c h t i g  b e f u n d e n  u n d  

g u t  g e h e i ß e n  w o r d e n .  
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8. 

Die einzige Sorge, welche nach demselben §. in 
Betreff der Oekonomie der Kirchen dem Bischof zu-
kömmt, und die auch mir in meiner Instruction auf

getragen worden, besteht in der Aufsicht über die or-
deutliche Führung der Rechnungsbücher, um den Ge-
meinden ein Mittel, sich von der treuen Verwaltung 
ihres Vermögens zu überzeugen wie auch den Beweis 

ihrer etwanigen Beschwerden zu sichern. Eine solche 
Aufsicht ist aber nicht die Verwaltung selbst. Wenn 
also dem Consistorio nicht einmal diese ausschließlich 
dem Biscbof empfohlene Aufsicht competiret, so wird 
ihm so fern nur die K. O. gilt die doch durch die Aller-
höchste Bestätigung zu einem unwandelbaren Gesetz er-
hoben ist, noch vielweniger die eigentliche Verwaltung 
des Kirchen-Vermögens übertragen werden dürfen. 

9-

Sowol der Nystadtschen Frieden im 8ten Punkt, 
als auch den loten Punkt des 1743 zu Abo geschlossenen 
Friedens sicher es den Gemeinden zu, daß sie bey den-
selben Kirchen-Verfassung bleiben dürfen, in welchen 

sie sich beym Abschluß dieser Friedenstraktaten befun-
den hatten, eine Bestimmung die doch durch die gegen-
wartig vorgeschlagene Beraubung ihrer bisher genösse-

nen Freyheit in Verwaltung ihre ökonomische Angele-
genheiten offenbar verletzt werden würde. 

w. ,Лг> X 



Da also dieser Vorschlag nicht allein keinen nützli-
chen Zweck verspricht; sondern im Gegentheil als' Ver-
letzung des EigenthumSrechtS nur sehr nachtheilige 
Folge haben kann, und übrigens auch die Allerhöchste 
bestätigte K. £). und da die fremde Religionsparthigen 
und ins besondere durch die obigen Bestimmuugen deS 
Nystadtfchett und Aboschcn Friedenstraktaten den Lu
theranern bewilligte Privilegium zuwider ist, so kann 
ich meine Zustimmung nicht geben, sondern stimmen 
für die BeybehaltNNg der bisherigen Administrationen. 

Creirung eines Superintendenten für Petersburg. 

In den protestantischen Landern wo es Superin-
tendcnten giebt, sind diese über ganze Stifter gesetzt 
und führen zum Unterschiede vom Generalsuperinten-
denten den Titel Provinzialsnperintendenten. Das 
Verhältnis beyder ist dasjenige welches die Schwedi-

*) Zum gehörigen Verstandniß dieses und des folgenden Pa
ragraphen muß ich bemerken, daß ich den im Entwurf der Kir-
chenordnung vorkommenden Kirchminspektor nickt Probst, so«-
dern Superintendent, und den Oberinsvektor, nickt Suverinten-
dent, sondern General-Superintendent genannt hatte. In Rück-
f i c h t  m a n c h e r  M i ß v e r s t ä n d n i s s e ,  z u  w e l c h e n  d e r  A u s d r u c k :  G e n e -
ral fuhren konnte, fand ich es indessen in verfolge nöthig, die 
Abänderung so zu machen, wie sie in der K. O. jetzt vorkommt» 

B, 

L *) 



schen K. Õ. zwischen den Bischöfen und dem Erzbischofe 
festsetzt. Eine hiesige Generalsuperintendur würde also 
gleichfalls mehrere Provinzial-Superintenduren vor-
aussetze die ihr aber so wie es in andern protestanti-
schcn Landern der Fall ist, oder wie nach schwedischen 
Kirchengesetzen die Bischöfe dem Erzbischofe, unterge
ordnet seyn müßten. Ein Superintendent aber unter 
Einem Generalsuperintendenten würde Widerspruch so-
wol im Namen als in der Sache seyn. Denn wenn 
dem Superintendenten dem §. 17 der K.Õ. Сар. XXIV 

gemäß, die Gewalt ertheilt wird, die derselben K. O. 
nach dem Bischöfe haben soll, so ist er ganz das was 
der Generalsuperintcndent bisher gewesen ist, oder 
wenigstens hat seyn sollen *); Dem letztem würde also 
nichts als der Titel übrig bleiben. Oder dieser behalt 
seine vorige Gewalt und die Anordnungen gehen von 
ihm aus, und werden vom Superintendenten nur aus-
geführt: dann ist wiederum dieser nicht das was er der 
K. O. nach seyn sollte; ohne Gewalt und in allem von 
den Befehlen seines Obern abhangig, würde er zwar 
einen vielbedeutenden Titel, aber kein diesem Titel 
entsprechendes Amt haben. 

*) Wenn in der schwedischen Kirchenordnuna vom Würkungs-
kreise des Bischofs die Rede ist, so wird dabei das Konsistorium 
mit verstanden; da olme Konsistorium der Bischof für seine Per-
son nur auf Jnspektionsverhältmsse eingeschränkt ist. Man sehe 
hierüber Wilskmann's Werk, auf welches, in einem neuerlich er-
gangenen Befehl des dirigirenden Senats, der hiesige Herr Ge-
neral-Superintendent dieserhalb hingewiesen worden. 



II. 

Eines Gehülfen kann ich nur in den Fallen bedür-
sen, da entweder Krankheit oder Abwesenheit mich au-
ßer Stande setzen würden, den Geschäften vorzuste-
hen. AlSdenn müßte es aber mir überlassen bleiben, 
diese Geschäfte für deren ordentliche Führung ich die 
Verantwortlichkeit auf mir habe, demjenigen anzuver-
trauen, den ich Selbst für den tüchtigsten dazu halte. 
Diese nothwendige Freiheit der Wahl würde doch 
durch die Bestimmung eines bestandigen Gehülftn auf-
gehoben werden, und man kann dadurch nicht etwa 
dem Fall vorbeugen wollen, daß es bey vorfallende 
Gelegenheit an Gehülftn fehlen könnte. Derselbe 
Gehülfe den man jetzt als Superintendenten consti-

tuirt, würde sich doch immer unter der Zahl der Pre-
diger finden, und als solcher, wenn er das Zutrauen sei-
neS Obern hat, nicht weniger als die Uebrigen zur Unter-
stützung desselben bereit seyn müssen. Seine Einsetzung 
als Superintendent ist daher eben so unnöthig, als ich 
im ersten Punkt gezeigt habe, daß sie der K. O. und 
dem Verhaltniß zuwider ist, welches zwischen ihm und 
dem Generalsuperintendenten, als Unterinstanz zur 
Oberbehörden Statt finden müßte. 

F 
Das Recht der freyen Verwaltung fließt nicht we-

Niger aus den Begriff einer Gesellschaft. Sobald der 



Zweck derselben von der Regierung fanttionirt ist, 

müssen ihr die Mittel, ohne welche dieser Zweck nner-

reichbar wäre, überlassen bleiben. Zu diesen Mitteln 

gehört hier der Fond, dessen man zur Unterhaltung 

der Kirche und ihrer Beamten bedarf. Wie eS jeder an-

dcrn sogar dcS bloßens Vergnügens wegen errichteten 

Gesellschaft erlaubt ist, daß ihre Mitglieder von ihrem 

Eigenthum ein gemeinschaftliches Kapital sammeln, 

dessen Sie Sich zur Erreichung ihrer Zwecken bcdie^ 

nen, so muß dies noch vielmehr von der religiösen Ge-

sellschaft gelte, wegen ihrer höheren dem Staate nütz-

licheren Zwecke. 

St. Petersburg am 5. Deebr. 1806. 

D. TFt. Rheinbott." 

ES sei mir nun erlaubt, die in diesem Aufsatz ange

führten Gründe mit wenig Worten näher zu prüfen. 

I n  B e z i e h u n g  a u f  d e n  § .  1 .  u n d  2 .  E S  

wird Niemand leugnen, daß wenn man nur den Zweck 

nnd die Verfassung einer Anstalt überhaupt kennt, 

man auch im Stande ist, die Mangel und Fehler der-

selben einzusehen, ohne daß man erst dessen bedarf, die 

Art und Weife genau zu kennen, mit welcher die nach 

dieser Verfassung handelnden Personen bis dahin in 

der Erfüllung ihrer Pflichten verfahren sind. So z. B. 

ist es bei Beurtheilung dessen, was nothwendig zu 

thun wäre, um die Verwaltung eines Kirchenvermö
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gens so zu organisiren, damit dasselbe unter allen Um-

standen auf die möglichst beste Art gesichert bleibe, of

fenbar ganz gleichgültig, zu wissen, ob die bisherigen 

Verwalter desselben mit oder ohne Einsicht in das Ge-

schaft oder mit oder ohne Rechtschaffenheit ihr Amt ge

führt haben. ES ist genug, wenn man z. B. nur weiß, 

1) daß zur Verwaltung fdmmtlicher ökonomischen 

Angelegenheiten der Kirche ein von und auS der 

Gemeinde gewählter Ausschuß bestimmt ist; 

2) daß zu diesem Ausschuß der Prediger gehöret; 

3) daß dieser die übrigen Glieder in Vorschlag bringt; 

woraus folgt, daß der Vorgeschlagene nicht fug-

lich ohne Kränkung des Vorschlagenden abgewie-

sen werden kann; 

4) daß nur dasjenige Glied des Ausschusses, welches 

sich dazu willig findet, die Rechnungen führt und 

die Leitung der Geschäfte hat; 

5) daß dies willige Glied in der Regel der jedeSma-

lige Prediger ist; 

6) daß die Rechnungen den, vom Prediger selbst vor-

geschlagenen, Gliedern des Ausschusses zur Durch-

sieht vorgelegt werden; woraus die Wahrschein-

lichkeit entsteht, daß diese Glieder, theils abge-

halten durch ihre eignen Geschäfte, theils um 

nicht einen Mangel an Vertrauen gegen den Pre

diger zu zeigen, die Rechnungen ohne die nöthige 

genaue und strenge Prüfung derselben für richtig 

anerkennen werden; 



7) daß diese Rechnungen zwar der Gemeinde, wie-
wohl nur selten, vorgelegt werden, daß aber, da 
diese aus so verschiedenartigen Personen besieht, 

welche weder Interesse haben, sich um die Rich-
tigkeit der Rechnungen zu bekümmern, noch auch 
durch Bemerkungen darüber ein Mißtrauen gegen 

den Rechnungsführer, den Prediger, laut werden 
zu lassen, eine etwa Statt sindende zweckmäßige 

Revision durchaus ganz unwahrscheinlich wird. 
Jeder der zu urtheilen fähig und bey der Sache un-

befangen isi, sieht aber hier wohl ohne weiteres ein, 

daß bei einer solchen Verfassung die sämmtlichen Glie-
der des Ausschusses, bis auf den Prediger, gewisser-
maßen nur Figuranten sind; der Rechnungsführer hin-
gegen, und dieser isi, wie gesagt, der Prediger, der ei

gentliche alleinige Disponent des gesammten Kirchenver
mögens seyn, und es also auch nur von seiner richtigen 

oder unrichtigen Einsicht in die Geschäfte, so wie von 
seinem guten oder bösen Willen abhängen mnß, wie 

gut oder wie schlecht das Kirchenvermögen verwaltet 
wird. Die Notwendigkeit aber wird wohl Jedermann 

anerkennen, daß ein öffentliches Vermögen nicht der 
Discretion eines Einzelnen Preis gegeben, und daß un

ter solchen Umständen jeder Vorschlag zu einer Ver-

Besserung, durch welche diesem Uebelstande abgeholfen 

werden kann, nicht erst gerechtfertigt werden darf. 

Die hier z. B. angeführte Verfassung ist aber kei-

neswegeö eine bloße Erfindung; sie ist die, nach der 
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eignen Angabe der Herren Prediger in der Beantwor-
tung der, von der Kaiserlichen Gesetzkommission wegen 
des Kirchenwesens aufgeworfenen Fragen, Statt fin-
dende Verfassung der hiesigen St. Annen-, St. Ka-
tharinen- und Marienkirche; wie die Beilage No. 2. 

zeigt. 

Mit welchem Rechte will man nun für die Beibe-
Haltung einer solchen fehlerhaften Verfassung streiten, 
da selbst die Vermögensverwaltungen der griechisch-
russischen Kirchen, durch das allerhöchste Manifest vom 
56. Febr. 1764 und durch mehrere andere Befehle, nn-
ter Leitung der Regierung eignen Kollegien übergeben, 
auch noch ganz kürzlich in Rücksicht der willkürlichen 
Verwaltung der Kirchengelder höchsten Orts bedeu-
tende Einschränkungen gemacht worden sind. 

Dies wird hinreichen, um Jedermann zu überzeu-
gen, daß die von mir im Entwurf zur Kirchenordnung 
in Vorschlag gebrachte Verfassung für die Verwaltung 
des Kirchenvermögens nicht aus Nencrung6sucht> 
sondern aus vollkommncr Ueberzeugung der Nothwen-
digkeit entsprungen ist, und daß man also davon mit 
Grund nicht sagen kann: „man weiß noch nicht, was 
„man zu verbessern hat; man wird also nur verandern, 
„um zu verandern." Da übrigens die Kirchenkasse der 
St. Annen-Kirche nach der eigenen Versicherung des 
Herrn General-Superintendenten D. Rheinbott auf 
die beste Art verwaltet wird: so kann man nicht an
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nehmen, daß derselbe bei seiner aufgestellten Behaup-
tung von persönlichen Rücksichten geleitet worden sei.— 

In Beziehung auf den §. з und 7±. Der 
Satz: „die Gemeinde sei Erwerberin und Eigenthüme-
„ritt des' Kirchenvermögens" — kann nicht so unbedingt 
als wahr angenommen werden. Wer ist die Gemeinde? 
Doch wohl nur die jedesmaligen in Rücksicht ihrer reli-
giösen und kirchlichen Bedürfnisse zu einer gewissen Kirche 
sich haltenden Personen? Diese Personen stehen, durch 
i h r e n  g e m e i n s c h a f t l i c h e n  Z w e c k  —  r e l i g i ö s e  B i l -
dung —, der im allgemeinsten StaatSzweck mit ent
halten ist, in einer dauernden Verbindung. ES ist 
gleichgültig, wer bei dieser Verbindung ein- oder aus
tritt, weil der gemeinschaftliche Zweck die Hauptsache 
ist. Die einzelnen Glieder der Verbindung wechseln 
unaufhörlich; wer aber von allen denen, die da wa-
ren, die da sind und die da seyn werden, die also Bei-
trage gaben, geben und dereinst geben werden, ist nun 
der Erwerber des gegenwartigen und künftigen Kir-
chenvermögenS? und wem von allen diesen kommt 
also das jedesmalige Vermögen der Kirche als ein er-
wordenes Eigenthum zu? Wem von diesen gebührt 
die Verwaltung desselben? Offenbar keinem Jndivi-
duum; und die Gemeinde besteht aus Individuen! 
Aus demselben Grunde aber, aus welchem kein Jndi-
viduum sich ein Eigenthums- oder Verwaltungsrecht 
auf das Kirchenvermögen zuschreiben darf, aus demsel
b e n  G r u n d e  i s t  e S  a u c h  n i c h t  b e f u g t ,  s i c h  e i n e  w i l l 



k ü r l i c h e  D i s p o s i t i o n  ü b e r  d i e s  V e r m ö g e n  a n z u m a 
ßen, trenn ihm dasselbe zur Verwaltung anvertraut 
worden ist. Eigenthums- und Verwaltungsrecht kann 
nur der Anstalt, die den gemeinschaftlichen Zweck 
befördern soll, zu deren Behuf also auch die Beitrage 
dargebracht werden, d. i. der Kirche, zukommen. 
Diese bleibt, wahrend die Gemeinde in ihren Glie-
dern ewig wechselt. Daher steht jede Anstalt, durch 
ihren Zweck für Gemeinwohl, unter Aufsicht der Re-
gierung, und diese muß eS sich zur Pflicht machen, 
über die gehörige Verwaltung alles dessen, was zur 
Erhaltung eines solchen Zwecks dient, damit die An
stalt nicht durch Verwahrlosung von Seiten Einzelner 
untergehe, zn wachen. Eine öffentliche für Gemein-
wohl errichtete Anstalt, wie es die Kirche ist, kann 
daher auch nicht mit einer Gesellschaft, deren Zweck 
geselliges Vergnügen ist, verglichen werden. Der 
Zweck des geselligen Vergnügens der jedesmaligen 
Glieder hangt von deren Neigung für dieses Vergnü-
gen ab, und die Anstalt für diesen Zweck kann also 
auch nur so lange dauern, als es den gegenwartigen 
Gliedern beliebt. Dies laßt sich aber nicht von einer 
ReligionSanstalt sagen, wo es nicht von dem Belieben 
der gegenwartigen Glieder der ReligionSgesell-
schaft abhängt, den Zweck der Anstalt, welche mit 
d e m  A u g e n b l i c k  i h r e r  S t i f t u n g  e i n e  A n s t a l t  d e s  
Staats wird, anzuerkennen oder nicht, und also die 
Anstalt beizubehalten oder auszuheben. Wenn man 



nun auch die Gemeinde als die ursprüngliche 
Gründerin einer Religionsanstalt ansehen wollte, 
so kommt ihr dennoch selbst in dieser Eigenschaft nicht 
das Prädikat der Erwerberin und Eigenthümerin der 
Anstalt so unbedingt zu. Jede zum Besten des Gan^ 
zen gestiftete Anstalt ist ihrer Natur nach ein reines 
Gesammteigenthum, dessen Oberverwaltnng und 
Leitung allemal nur der Regierung gebührt; obgleich 
diese die besondere Verwaltung den bei dieser An-
stalt in Rücksicht ihres Zweckes zunächst interessirten 
Personen überträgt. DaS Kirchenvermögen mag also 
immerhin als ein Gesellschaftseigenthum dieser 
oder jener besondern Kirchengesellschaft oder Gemeinde 
angesehen werden; wie aber kann eS dadurch die Na-
tur des Gesammteigenthums ablegen oder ver
tiere» ? 

I n  B e z i e h u n g  a u f  d e n  § .  4 .  V o n  g l e i c h e r  
Beschaffenheit, wie die vorigen, ist auch die hier aufge-
stellte Behauptung: „Man besitzt nicht, was man nicht 
„frei verwalten kann." Dieser Satz ist an und für sich 
falsch, und enthält da, wo er auch einen Schein der 
Wahrheit hat, eine Verwechselung des Handlungsbe-
g r i f f s  m i t  d e m  R e c h t s b e g r i f f  v o m  B e s i t z .  E i n e  
S a c h e  b e s i t z e n  d r u c k t  e n t w e d e r  d i e  k ö r p e r l i c h e  
Jnnehabung derselben ans, ohne auf den Titel, 
wodurch man dazu gelangt ist, Rücksicht zu nehmen; 
oder es heißt auch, nach dem gewöhnlichen Sprachge-
brauch, Eigenthümer derselben seyn. Man 



kann daher eine Sache, obgleich man sie nicht frei 
verwalten darf, dennoch besitzen, entweder 1) als blo
ßer Inhaber, z. B. bei Depositionen, und, in wie-
fern die Verwaltung nicht frei seyn soll, bei 
Gemeindegütern, deren Verwaltungsrecht durch Be-
siimmungen, z. B. Revision zum Besten der Gemeinde, 
beschrankt worden; oder 2) als Eigenthümer, wenn 
m a n  b e i  d e m  b e i b e h a l t e n e n  E i g e n t h u m s r e c h t  d e n  B e -
sitz und die Verwaltung einem Andern übergeben 
hat, z. B. bei Miethen, Verleihungen tc. tc. und hier 
bei dem Eigenthum einer Gemeinde, dessen Verwal
tung z. B. dem Kirchenrath übertragen worden. 

Ein ähnliches Sophisma enthalt der zweite gleich 
darauf folgende Satz: „und man erwirbt nicht, um 
„das Erworbene nicht zu besitzen." Denn soll hier 
Besitz soviel als körperliche Innehabung bedeuten, so 
ist der Satz falsch: weil der körperliche Besitz ja auch 
vom Eigenthumsrecht getrennt seyn kann, Eigenthum 
und Besitz ganz verschiedene Begriffe sind und der Er-
Werber oft sogar den Nicht besitz des erworbenen 
Eigenthums beabsichtigen kann, z.B. bei zu verpach-
tenden Mühlen, KanfmannSfchiffen tc. :c., wo es nicht 
nothwendig ist, daß der Erwerber ein Müller oder 
Schiffer tc. tc. seyn muß. Soll aber Besitz hier für 
Eigenthum gelten, so sagt der Satz nichts, als daß der 
Erwerber den Erwerb zum Zweck habe, und paßt hier 
überhaupt nicht, weil von keinem Verlust des Er-
wordenen, sondern von dessen Verwaltung und der 
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Revision, als Mittel zur Sicherung des Zwecks, die 
Rede ist. 

Wenn es nun gleich darauf heißt: „daher werden 
„die Gemeinden, welche man zwingen will, ihr Wohl
erworbenes fremden Händen anzuvertrauen, aufhö-
„reu beizutragen tc." so liegt es in dem Begriff der 
Gemeinde, daß sie ihre Güter nicht persönlich ver
verwalten kann, sondern solche gewissen Personen an-
v e r t r a u e n  m u ß .  S o l l  a b e r  d u r c h  „ f r e m d e  H ä n d e "  
eine Unsicherheit in der Verwaltung ausgedruckt wer-
den, so ist ja gegen diese Unsicherheit gerade kein zweck-
maßigeres Mittel, als eben diese Revision, die daher 
auch dem Eigenthümer der Güter, hier z. B. der 
Gemeinde, sehr willkommen seyn muß. 

Auch kann hier ausserdem durchaus von keinem 
Zwange die Rede seyn, durch welchen eine Gemeinde 
g e n ö t h i g t  w e r d e n  s o l l ,  d a s  K i r c h e n v e r m ö g e n  f r e m d e n  
Händen anzuvertrauen. Die Verwalter des Kir-
chenvermögens sollen vielmehr nach wie vor von der 
Gemeinde selbst, und aus der Gemeinde, gewählt 
werden. Die Reparation der Beitrage übrigens kann 
ja die Freigebigkeit'der Beitragenden nicht einschran-
ken, wohl aber kann sie feste und bestimmte Einnahmen 
begründen. Und — woher schreibt sich denn die Be-
fugniß der Kirche oder des Predigers, die armern Mit-
glieder der Gemeinde auf Rechnung der Wohlhabenden 
zu beschenken? Gesetzt, es ließe sich dies rechtfertigen, 
i s t  e s  d a n n  n i c h t  n o t h w e n d i g ,  d a ß  a u c h  ü b e r  d i e s e  



Verwendung des Vermögens genau Rechnung geführt 
werde? Die Pflicht, Wohlthatigkeit zu üben, sollte 
indessen eigentlich wohl jedem selbst überlassen bleiben; 
warum soll hier von Seiten der Kirche, oder vielmehr 
des Predigers, eine Kuratel über -die wohlhabendem 
Mitglieder der Gemeinde ausgeübt werden? 

I n  B e z i e h u n g  a u f  d e n  § .  5  u n d  6 ,  W a s  
hier Konvent heißt, wird in der Kirchenordnung Kir-
chenrath genannt. Er ist, wie gesagt, aus Mitglie-
dern der Gemeinde, von der Gemeinde selbst gewählt 
und also mit dem Konvent eins und dasselbe. Nur 
der Name ist verändert, nicht die Sache. Uebrigens 
ist die Behauptung ungegründet, »daß es ein Beweis 
„der Zufriedenheit der Gemeinde mit der Verwaltung 
„sei, wenn sie ihre Vollmacht nicht zurückgenommen." 
In der Bemerkung über den 1. §. ist hinlänglich ge
zeigt, daß die Gemeinde über die Verwaltung entwe^ 
der gar nicht oder wenigstens niemals recht unterrich-
tet ist; sie kann also mit derselben eben so wenig zu-
frieden als unzufrieden seyn, und es ist eben daher 
nothwendig, daß eine Kontrolle von Seiten der Re-
gierung die Gemeinde von der guten Verwaltung des 
Kirchenvermögens augenscheinlich überzeuge. Durch 
d i e s e  K o n t r o l l e  i s t  j a  a u c h  d e r  G e m e i n d e  d i e  b e s o n 
dere Verwaltung durch den von ihr gewählten Kir-
c h e n r a t h  k e i n e s w e g s  g e n o m m e n ;  n u r  d e m  m ö g l i c h e n  
Mißbrauch dieser Verwaltung hat dadurch vorge-
beugt werden sollen. Jener behauptete Beweis ist 
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folglich kein Beweis, weder für die Güte der Berfas-
sung noch für die der Verwaltung. Die Verordnung 
einer andern und bessern Verfassung aber ist Sache des 
Monarchen, als Gesetzgebers, der sich hierüber nichts 
vorschreiben lassen, sondern von seinem höhern Stand-
punkt aus das wahrhaft Nützliche und Beste schon zu 
treffen wissen wird. 

I n  B e z i e h u n g  a u f  d e n  § .  7 І . 8 .  u n d  9 .  D e r  
10. §. des Nystadter Friedensschlusses, welcher im 8. §. 
des Friedensschlusses zu Abo wörtlich wiederholt wird, 
heißt: 

„Es soll in denen, sowohl durch den Nystadtschen 
„als gegenwärtigen Friedenstraktat cedirten Lan-
„dern kein Gewissenszwang eingeführt, son-
„dem vielmehr die evangelische Religion, sammt 
„Kirchen - und Schulwesen und was dem anhan-
„gig ist, auf dem Fuß, wie es unter der letzten 
„schwedischen Regierung gewesen, gelassen und 
„beibehalten werden :c. :e." 

Hier ist also nur davon die Rede, 1) daß kein Ge
wissenszwang Statt finden, folglich die Gewift 
senssreiheit nicht eingeschränkt werden sollte, und 2) 
daß, da doch ein gewisser Zustand für obige Gegen-
stände zur Norm angenommen werden mußte, man 
ganz natürlich den letzten schwedischen dazu wählte. 
ES ist damit aber nicht gesagt, daß der Monarch sich 
dnrch eine solche Bestimmung nun aller Verbesserungen 
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des Schul- und Kirchenwesens für immer begeben 
habe, und daß die Gemeinden eben so für die Ewigkeit 
an die damalige Ansicht und Form dieser Dinge gebun
den bleiben sollten; was gegen Begriff und Zweck des 
Protestantismus streitet. Wenn das hätte seyn kön
nen, so müßte sich Kirchen- und Schulwesen jener 
Provinzen noch diesen Augenblick auf derselben Stufe 
der Kultur befinden, als damals; so müßte alles, was 
bisher für Volksbildung geschehen ist, offenbar wider-
rechtlich seyn und die in jenen Friedenstraktaten be-
zeichneten Provinzen kein Privilegium für Geistesfrei-
heit, sondern vielmehr für Unwissenheit und Dumm-
heit erhalten haben. Verbesserungen sind nach diesen 
Traktaten aber nicht nur erlaubt, sondern in sofern, 
als hier Befreiung von Gewissenszwang als Haupt-
gegenständ bestimmt worden, alles dasjenige, was zur 
vollkommensten Befreiung von Gewissenszwang führen 
kann, vielmehr zur Bedingung gemacht worden. Da-
hin gehört aber die vollkommenste Ausbildung des 
ReligionsbcgriffS und dessen praktische Anwendung, 
ohne welche Gewissensfreiheit ein Unding ist, so wie 
ohne Gewissensfreiheit von keinem Gewissenszwang die 
Rede seyn kann. Eine solche vollkommene Ausbildung 
k a n n  n u r  d u r c h  d i e  z w e c k m ä ß i g s t e  A n o r d n u n g  d e s  
Kirchenwesens erreicht werden; diese setzt aber die 
b e s t m ö g l i c h s t e  E r h a l t u n g  d e r  K i r c h e n a n s t a l t  
selbst als nothwendig voraus, und eine solche Erhal-
t u n g  h ä n g t  w i e d e r u m  a b  v o n  d e r  g e h ö r i g e n  V e r w  a l -
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t u n g  u n d  z w e c k m a ß i g e n B e n u t z u n g  d e s K i r -
chcnvermögens. Mitbin ist die Regierung schon 
aus diesem Grunde allein veranlaßt und berechtigt/ 
für eine zweckmäßige Verwaltung und Benutzung des 
Kirchenvermögens zu sorgen. 

Die durch jenen Friedensschluß geschehene Jusiche-
kung wird also in keiner Rücksicht durch die in der 
Kirchenordnung gemachten Vorschlage verletzt und 
ausgehoben, sondern vielmehr offenbar befördert, wenn 
man auch übrigens ganz und gar davon abstrahirt, daß 
der Monarch an und für sich durch keine bisherige Ein
richtung und Bestimmung, sie sey von welcher Art sie 
wolle, und durch ihr Alter noch so ehrwürdig gewor-
deu, jemals rechtlicher Weise gehindert werden kann 
und darf, Mißbrauche abzustellen und jedem Zweig 
der Staatsverwaltung Zweckmäßigkeit, Ordnung und 
Bestimmtheit zu geben. 

I n  B e z i e h u n g  a u f  d e n  § .  u .  D e r  v o n  m i r  
gelieferte Entwurf zur Kirchenordnung bestimmt: daß 
die Gemeinde aus ihrer Mitte Personen jedes Standes' 
w ä h l e n  s o l l ,  w e l c h e  u n t e r  d e m  N a m e n  d e s  K i r c h e n -
raths alle Rechte der Gemeinde wahrnehmen und 
ihre Obliegenheiten erfüllen, auch solches alles durch 
die vom Kirchenrath wiederum aus der Gemeinde ge-
wählten Vorsteher in Erfüllung bringen lassen sollen. 

Der Probst kontrollirt im Namen des Konsistoriums 
die geschehene Verwaltung und berichtet darüber dem 
Konsistorium. 

к 
• ' • 
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Die jährlichen Rechnungen werden vom Probst 
und von Zeit zu Zeit von besondern Kommissarien 
durchgesehen und dem Konsistorium eingesendet, das 
sie im Auszuge dem Kollegium der protestantischen 
Kirchensachen vorstellt. 

Damit die Gemeinde in keiner Hinsicht gefährdet 
werden könne, dürfen die Vorsteher, der Kirchenrath 
und selbst das Konsistorium, ausser den bestimmten 
jährlichen Ausgaben, jede ausserordentliche Ausgabe 
nur bis zu einer gewissen Summe bewilligen. Die 
Notwendigkeit jeder Ausgabe wird überdies jedesmal 
sorgfaltig geprüft. Um jede Willkür bey Einforderung 
der Beitrage zu entfernen, sollen die Repartitionen 
jede zu repartirende Summe, die Anzahl und den 
Stand der Gemeindeglieder und den auf jedes dersel-
ben fallenden Beitrag enthalten, damit Jeder sich von 
der Richtigkeit in Vertheilung und Berechnung der 
Beitrage überzeugen könne. Diese Repartitionen selbst 
werden von den Vorstehern gemacht, aber vom Kir-
chenrathe untersucht und genehmigt. 

Der Prediger bleibt hier bei allem, was nicht das 
Lehramt betrifft, durchweg ganz ausser aller Theil-
nähme, und behalt mithin Muße, diesem seinem Amte 
als Volkslehrer, wozu allein und nicht zum Rech-
nungsführen oder zu andern weltlichen Geschäften er 
berufen ist, um so besser obliegen zu können. 

Nichts ist der Willtür des Einzelnen überlassen, al



les ist eingeschränkt und angewiesen auf die Beförde-
rung deS Hauptzwecks. 

Dies ist das Wesentliche der vorgeschlagenen neuen 
Verfassung. Man halte sie nun mit der in den Be-
merkungen auf §. i. vorkommenden Schilderung der 
bisherigen Verfassung und mit allem oben gesagten zu-
sammen, und urtheile, ob sie würklich so zweck- und 
rechtswidrig ist, als sie nach dem Aufsatz des Hn. Ge
neral-Superintendenten erscheinen soll. 

Endlich kann ich nicht umhin, den Hn. General-
Superintendenten v. Rheinbott, der sich so bestimmt 
dafür erklart hat, das Kirchenvermögen keiner Kont-
rolle der Regierung zu unterwerfen, und sich daher 
d i e  a u s s e r s t e  M ü h e  g i b t ,  f e i n e  B e h a u p t u n g e n  a l s  l e -
gal darzustellen, zunächst auf die königlichen Resolu-
tionen und Briefe vom 1. Sept. 1664 §. 3. Not. 1., 
vom 2. Marz 1678 §. 19., vom 3. Dec. 1680 §. 4., vom 
25. Marz 1684, vom 23. Nov. i6s6, vom 6. April 
1695, vom 17. Dec. 1697 §. 9. und auf den 23. §. der 
Priesterprivilegien vom 16. Okt. 1723 zu verweisen, in 
welchen die Art der Verwaltung des Kirchenvermö-
gens bestimmt, und uuter andern auch ganz beson-
d e r S  v o r g e s c h r i e b e n  w o r d e n ,  d a ß  d i e  R e c h e n s c h a f t  
hierüber namentlich dem Landshöfding, also 
der Obrigkeit, abgelegt und die Revision von ihm voll 
zogen werden soll. 

Ausserdem aber muß ich den Hit. General-Superin
tendent auch noch auf den Umstand aufmerksam ma
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chen, der seinem Gedachtniß entgangen zu seyn scheint/ 
daß er selbst in dem oberwahnten, von ihm höhern 
Orts vorgestellten Plan zur Organisirung eines Ober-
konsistorinms des St. Petersburgschen Gouvernements 
u n t e r  d e m  T i t e l  V .  § .  1 .  N o .  3 .  d i e  K i r c h e n v o r s t e 
her, unter N0. 6. die Kircheng ebaude, N0. 7. 
d i e  K i r c h e n l a n d e r e i e n ,  N 0 .  8 .  d i e  K i r c h e n 
e i n k ü n f t e  u n d  T i t .  X I I I .  § .  i .  d i e  K i r c h e n e i n -
k ü n f t e  u n d  i h r e  V e r w e n d u n g  n a m e n t l i c h ,  
ja §. 4. sogar die Einkünfte der Prediger und 
Kirchenbediente der Revision des Konsisto-
r i u m s ,  d a s  n a c h  s e i n e m  P r o j e k t  e i g e n t l i c h  n u r  i n  d e r  
Person des General-Superintendenten be< 
stehen soll, mit großer Strenge unterwirft; indem er 
zugleich das Konsistorium oder vielmehr den dasselbe 
vorstellenden General - Superintendenten — nach 
Grundsätzen, die der protestantischen Kirche nicht nur 
fremd, sondern dem Geist deS Protestantismus gera
dezu entgegen sind — als i n a p p e ll a b e l, ja sogar in 
allen Sachen, die die Lehre und den Rulrus be
treffen , als unfehlbar hinstellt, und selbst den 
M o n a r c h e n  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  s c h l e c h t w e g  a u s -
schließt, wie solches alles die Beilage unter N0.1. 
deutlich beurkundet. 

Nach dieser Zurechtstellung des Gesichtspunkts für 
die Beurtheilung der Sache, habe ich dem Publikum 
nichts weiter als die Bitte vorzutragen, in Ansehung 
des von mir herausgegebenen Entwurfs einer Kirchen
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ordnung für die Protestanten, auf Privatinssnnationen 

und Verlasterungen desselben, deren Quelle nach ge-

wohnlicher menschlicher Weise nicht allemal ganz rein 

und lauter zu seyn pflegt, nicht eher Rücksicht zu neh-

men, bis man das Buch selbst gelesen, und sich nach 

ruhiger, unbefangener Prüfung jeder einzelnen Be-

stimmung, von ihrer Verwerflichkeit selbst überzeugt 

hat. Diese Gerechtigkeit glaube ich von jedem fordern 

zu dürfen, der Anspruch auf gesunden Menschenver-

stand macht. Sollte indeß Jemand durch Mangel 

an Kennt!.iß dessen, was bei jeder einzelnen Bestim-

mung zu berücksichtigen und genau zu erwägen war, 

nicht im Stande seyn, sich von der Notwendigkeit 

dieser oder jener getroffenen Bestimmung zu überzeu-

gen: so bin ich bereit, Jedem die Gründe, warum ich 

gerade diese und keine andere Bestimmung nothwendig 

und zweckmäßig fand, anzugeben. Ich habe irren 

können, aber meine Absicht war, das Beste zu wählen, 

und damit ich nicht im Jrthume verharre, habe ich 

selbst darum gebeten, das Werk zuerst zur Beurthei-

l u n g  d e s  P u b l i k u m s  z u  b r i n g e n .  M e h r  k o n n t e  i c h  

nicht thun, um Wahrheit zu finden; gäbe es noch sonst 

ein Mittel, ich wäre in jedem Augenblick bereit, davon 

Gebrauch zumachen. St.Petersburg, am 17. Okto

ber 1&08. 

Georg Friedrich Sahlfeldt» 



No. i. 

Durchlauchtigster Fürst, 
gnadiger Herr! 

0>r. Kaiserlichen Maiestat haben laut Inhalt des, mit 

Allerhöchst Eigenhändiger Unterschrift bestätigten Do-

kladS Eines hohen Girierenden Senats d. d. i. No-

vembre 1804 verordnet: daß hieftlbst in vorfallenden 

Confistorialr (Sachen ein Confistorium gebildet werden 

solle, und mich zum Praeles deßelben Allerhöchst er

nannt. 

Wenn nun auf der einen Seite ein solches Confi

storium allerdings einer ihm entsprechenden Organisa-

tion bedarf"), auf der andern Seite aber auch Falle 

eintreten können, die zweifelhast scheinen, ob sie vor's 

Confistorium oder vor Ein Reichs-Justiz-Collegiurn 

gehören; so habe ich es als geistlicher Praefes für meine 

Pflicht gehalten, Ew. Durchlaucht einen Plan zur 

Errichtung eines Ober*Confistorii des St. petersburgi

schen Gouvernements gehorsamst zu unterlegen. Ich 

habe dabey die schwedische Kirchen-Ordnung vom Jahr 

*) In der, dem erwähnten Doklad vom 1. Nov. iso* ange
schlossenen Instruktion des St. PeterSburgschen General-Superin-
tendenten ist dieses Konsistorium förmlich organisirt und die Kom-
l^tenz desselben sowohl, als des Kollegiums, ausdrücklich vorge-
schrieben. 
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іб8б so weit selbige auf jetzige Zeiten anpassend ist, 

zum Grunde gelegt, und nachstdem alle diejenigen 

Sachen bestimmt, über die dieses Ober = Confistorium 

mit Fng und Recht die Aufsicht haben könne. Ein 

Hauvt-Beweggrund der mich anspornt, Ew. Durch-

laucht aufs ungesäumteste mittelst dieses Plans die 

Notwendigkeit der Organisation eines Ober-Confi-

storii gehorsamst zu unterlegen, ist der Umstand, daß 

Ein Reichs - Justiz-Collegium, ohne weitere Zuziehung 

des laut Kirchen-Ordnung verordneten General-Super, 

intendente« oder Bischoffs *), wegen Einrichtung 

in liturgischen Angelegenheiten, eine Zusammenberu-

fung mehrerer Geistlichen aus den Gouvernements 

Lief- Kur- Ehst- und Finnland zum 2?sten Februar 

d. I. veranstaltet hat. Eine solche Iusammenberufung 

zumal in einer so bedenklichen und wichtigen Sache 

als die Einrichtung der Liturgien für unsere protestan-

tische Kirche ist, hatte nach Anleitung der Kirchen-

Ordnung nicht ohne mein Wtwißen geschehen können, 

und dieses um so weniger, da ich zum ersten Mitgliede 

des Reichs-Justiz-Collen in allen lutherischen Confi-

«torial-Sachen Allerhöchst verordnet worden bin. 

Bereits schon im vorigen Jahre genehmigten Sr. 

Excellence der Herr von Nowasilzoff, daß ich Hoch-

demselben einen Plan zur Errichtung eines Ober-Con-

*) Das Journal des Justizkollegiums Vom 16. Jan. isos ent
hält unter andern auch diese Zuziehung des St. Petersburgschen 
General?Superintendenten. 
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fistorii vorlegen möge. Knrz darauf aber erfolgte De-

ßen Abreise ohne daß ich Gelegenheit gehabt hatte, je* 

nen Plan unterlegen zu können. Die Verzögerung 

der Juhausekunft Sr. Excellence, und das nahe Vor-

haben des Reichs-Justiz»Collegii, Einrichtungen in 

liturgischen Angelegenheiten treffen zu wollen, haben 

mir Eile anempfohlen, und dahero habe ich es denn 

gewagt, Ew. Durchlaucht gehorsamst zu ersuchen: den 

hiebey überreichten Plan wegen Errichtung eines Ober-

Conüstorii des St. petersbur^ifchelt Gouvernements, 

Sr. Kayserlichen Majestät zur Allerhöchsten Bestati-

gung zu unterlegen. 

Mit der hochachtungsvollsten Verehrung verharre 

Ew. Durchlaucht 

gehorsamster Diener 
Sj[ Petersburg 

am 25. Januar 
1805» 

Dr. TFtRheiubott 
Generalsuverintendent des St. Peters-

burgischen Gouvernements. 

3 



Zur Beilage No. i. 

A u s z u g  

aus  dem von  dem Herrn  Genera l - S u 

p er in tendent  D .  R h e in b o t t  übe r gebe 
nen  P lan  E ines  Oberkons i s tor iums  des  
S t .  Pe ter sburgschen  Go u v ern emen t s .  

:c. :c. 

I 

Personale. 
§• i. 

Das Ober-Confistorium besteht aus dem General-

S u p e r i n t e n d e n t e n  a l s  P r ä s e s ,  z w e i e n  B e i 

sitzern aus den Predigern der Stadt St. Pe

t e r s b u r g  u n d  e i n e m  O b e r  -  C o n s i s t o r i a l  -  S e 

k r e t ä r .  

:e. к. 

IV 

Ordnung in den Versammlungen des Kollegiums. 

:e. :e. 

§. 2. 

In jeder Woche werden 4 Sitzungstage gewählt, 

welche von den Mitgliedern, die in der Stadt befind
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lief) sind, besucht werden. Auch eine solche Sitzung 

k a n n  n u r  i n  G e g e n w a r t  d e s  G e n e r a l s u p e r -

int-ndenten besucht werden. 

§. 3. 

E x t r a o r d i n ä r e  S i t z u n g e n  d e r  g e s a m m t e n  

M i t g l i e d e r  w e r d e n  a u f  A n t r a g  d e s  G e n e r a l s » -

perintendenten gehalten. 

§. 4. 

In jeder Sitzung gilt die Mehrheit der Stimmen 

u n t e r  d e n  B e i s i t z e r n .  D e r  G e n e r a l s u p e r i n t e n -

d e n t  h a t  2  S t i m m e n .  

§. 5» 

Der Generalsuperintendent hat den ersten 

Vortrag, demnächst die übrigen Beisitzer. 

к. 1С. 

§. 7. 

O h n e  U n t e r s c h r i f t  d e s  G e n e r a l s u p e r i n -

tendenten kann keine Ausfertigung vorge-

nommen werden. *) 

:c. :c. 

*) Nach §. 4. hat der General-Superintendent 2 Stimmen, 
nach §. I. haben die Beisitzer auch nur - Stimmen; sind die 
Stimmen getheilt, so gibt nach anderweitig darüber vorhandenen 
Gesetzen der Präses den Ausschlag: folglich gelten die Stimmen 
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V 
Sachen, welche vor dieses Ober-Confistorium 

gehören. 

§. i. 

Dieses Ober-Confistorium führt die Aufsicht und 

h a t  d i e  U n t e r s u c h u n g e n  u n d  E n t s c h e i d u n g e n ,  

u n d  h a t  a u c h  d a s  R e c h t  n e u e  V e r o r d n u n g e n  z u  

machen in nachstehenden Sachen und in nachfolgenden 

Bestimmungen. 

Diese Sachen betreffen: 

1.) der Prediger Amt und Leben; 

2.) der Kirchenbedienten Amt und Leben; 

3.) das Amt der Kirchenvorsteher unter wel-

che in Titel sie auch vorkommen mögen; 

4.) die christliche Lehre; 

5.) die Kirchen-Gebräuche; 

6.) die Kirchen-Gebäude mit deren Zubehör; 

7.) die Kirchen-Landereien; 

8.) dieKirchen-Einkünfte; 

9.) die Kirchspiele; 

10.) die Schulen, welche bey den Kirchspielen gestiftet 

worden find; 

der Beisitzer nie. Aber nach §. 2. soll auch die Sitzung nur in 
Gegenwart des General -Superintendenten und die ausseror-
deutliche nach §. 3. nur auf seinen Antrag Statt haben; wo-
bei er nach §. s. den ersten Vortrag hat, und nach H. ?. nichts 
ohne seine Unterschrift ausgefertigt werden kann» Was ist denn 
da das Konsistorium? 
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п.) die Armen - Ansialten, die Krankenhauser; und 
andere nützliche Anstalten, welche bey den Kirchen 
befindlich sind. 

,§. 2. 

Das Reichs - Justiz - Collegium hat in allen diesen 
Sachen weder in erster noch letzter Instanz die Unter
suchung, Entscheidung und Anordnung, außer in 
Ehesachen. 

§. 3. 

Wenn Jemand seine Rechte durch die Entscheidun-
gen und Anordnungen verletzt glaubt; so gehen die 
B e s c h w e r d e n  u n d  A p p e l l a t i o n e n  a n  d e n  
S e n a t .  

1С. 1С. 1С. 

§. 6. 

Das Ober-Consistorium erhalt von dem Monarchen 
d a s  R e c h t :  G e s e t z e  i n  K i r c h e n  - S a c h e n  n a c h  
d e n  u n t e r f o l g e n d e n  B e s t i m m u n g e n  z u  m a c h e n  u n d  z u r  
unabweichlichen Richtschnur vorzuschreiben. *) 

*) Das Konsistorium oder eigentlich der General - Superin-
tendent sott nach §.«. Gesetze in Kirchensachen ;ur unavweich-
l i c h e n  R i c h t s c h n u r  v o r s c h r e i b e n  u n d  n a c h  § .  i .  n e u e  V e r o r d 
n u n g e n  d a r i n  m a c h e n ,  a u c h  n a c h  e b e n  d i e s e m  § .  d i e  A  u s s i c h t  
f u h r e n ,  U n t e r s u c h u n g e n  a n s t e l l e n  l a s s e n  u n d  e n t s c h e i d e n  
d ü r f e n .  E r  i s t  a l s o  G e s e t z g e b e r ,  R i c h t e r ,  u n d  V o l l m e -
her tu Einer Person. Er wird also richten und vollziehen fön? 
n e n ,  n a c h  b с v o n  i h m  s e l b s t  g e g e b e n e n  G e s e t z e n  
und Verordnungen und folglich jedesmal ganz legal. 
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vi 

Von der Prediger Amt und Leben. 

§. i. ' 

Da die Bestimmungen der Kirchen-Ordnung Cap. 
XIX § 2 nicht mehr zum Theil passend sind; so hat 
das Ober-Confistorium das Recht/ neue Ordnungen 
und Gesetze zu entwerfen, worin die Wissenschaften 
und übrigen Requisita angegeben werden, welche zum 
Predigtamt erforderlich sind. 

ic. ic. u, 

. §. 3. 

Keiner, er sey wer er wolle, darf in diesem Gou-
vernement ohne Beprüsung und schriftlicher Erlaub-
niß des Generalsuperintendenten predigen, 

:c. ic. ic. 

§. io. 

Wenn der Patron oder wer das Jus patrõnatus hat, 
binnen Jahr und Tag nicht prasentirtso hat der 

Mithin ist Die vorbehaltene Beschwerde und Appellation über die 
Entscheidung und Anordnung unabänderlich; um so mehr, 
da der Senat die Gesetze nicht abändern darf, der Monarch 
selbst aber nach Titel ix §. a und з und T:te! x §. i. kein Recht 
der Revision haben und von den Bestimmungen des Thum-Kapi-
tel-Prozesses überhaupt kein Gebrauch gemacht werden soll. 

Nach diesen beiden Anmerkungen bedürfen die übrigen Para-
graphen keiner weitern Erklärung. 
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G e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t  d a s  R e c h t /  з  K a n 
d i d a t e n  z u  e r n e n n e n .  

1С. 1С. 1С, 

VIII 

Von den Kirchen-Vorstehern und dem Kirchen-
Convente. 

§. i. 

In den Städten haben die Kirchen-Patrone, Kir
chen--Aeltesten und Kirchen-Vorsteher auch die Ge-
meinde das Recht behalten/ sie selbst zu wählen. Doch 
muß die Anzeige der Wahl an das Consistorium ge-
schehen; auch die zu errichtenden Convents-Ordnungen 
von diesem bestätiget werden. 

ic. ;c. 1С. 

IX 

Von der Lehre. 
§. i. 

Obgleich die Symbolischen Bücher die Grundsatze 
der christlichen Kirche enthalte»/ so sind sie doch auch 
häufig mit Vorstellungsarten derselben angefüllt, die 
nicht zu billigen sind. Es soll daher der, in der Kir-
chenordnung vorgeschriebene körperliche Eid auf den-
selben nicht mehr Statt finden, sondern es sollen die 
Prediger nur auf die Augsburgische Konfession, sofern 
sie die christliche Lehre enthält, vervflichtet werden. 
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§. 

Das Consistorinm soll allein die Untersuchung 
E n t s c h e i d u n g  u n d  A u f s i c h t  ü b e r  D i n g e ,  
welche die Lehre betreffen, haben. Es sollen 
a u c h  d a r ü b e r  k e i n e  B e s c h w e r d e n  u n d  A p p e l -
lation.en Statt finden können. Daher soll 
auch diesem entgegen keiner sich unterstehen, sich 
auf den §. 14. des Thum-Kapitel-Prozeßes zu berufen, 
n a c h  w e l c h e m  e i n e  w i c h t i g e  S a c h e ,  w e l c h e  d i e  R e l i -
g i o n  b e t r i f f t ,  d e m  M o n a r c h e n  z u  e r k e n n e n  
gegeben werden soll. Auch soll sich keiner auf den 
§. 24. eben dieses Prozeßes beziehen, nach welchem die 
Sache, worin sich jemand beschweret findet, und 
w e l c h e  d i e  r e c h t e  R e l i g i o n  u n d  L e h r e  b e t r i f f t ,  
an des Monarchen Revision verwiesen wird. 

§. 3. 

Auch ist dem Konsistorium und seinem Ermeßen die 
Einführung neuer Gesangbücher, Katechismen und 
K l r c h e n g e b e t e ,  g a n z l i c h  u n d  a l l e i n  u n d  o h n e  a l l e  
Anfrage überlassen. 

X 

Von Kirchen-Gebräuchen und Agenden. 

§• i. 
V  

Dem Konsistorium steht es zu, die Gebrauche und 
Agenden nach seiner Einsicht abzuschaffen und zu 
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verändern, auch den Zeitbedürfnißen nach nene cimu-
führen, ohne daß darüber Beschwerden angebracht 
werden können. ES soll auch gegen diesen §. nicht die 
Bestimmung deS Thum-Kapitel-ProzcßeS §. м. und 
24. und der Kirchen-Ordnung Cap. 1. §. 7. angezogen 
werden können. 

DaS Ober-Confistorium hat die Aufficht über die 
Ländereien der Kirche, sowohl über diejenigen, welche 
der Kirche gehören, als welche dem Pfarrer und Kir-
chenbedienten angewiesen find. 

1С. 1С. 1С. 

XIII 

Von Kirchen - Einkünften. 

§. i* 

D i e  K i r c h e n  E i n k ü n f t e  u n d  i h r e  V e r -
W e n d u n g  s t e h e n  a l s o  u n t e r  d e r  A u f s i c h t  d e s  
C o n s i s t o r i u m S ,  d a ß  i h m  j ä h r l i c h  d a v o n  
R e c h n u n g  a b g e l e g t  w e r d e n  m u ß .  

Da in den Städten die Einkünfte der Kirche ent-
weder auS fixen Hebungen, oder aus' freiwilligen Bei

XI 

Von Kirchengebauden. 

§. 

§. 2. 



tragen bestehen/ so steht dem Konsistorium zu, über 
die Verwendungen der ersteren Gelder die besondere 
Aufsicht zu haben. 

:c. tc. :e. 

§. 4. 

Auch über die Einkünfte der Prediger und Kirchen-
bedienten gebühret dem Ober-Konsistorium oie Aufsicht. 

§. 5. 

Besonders steht dem Ober-Konsistorium das Recht 
zu: eine allgemeine Anordnung über die Gebühren 
bey Amtsverrichtungen zu entwerfen. 

XIV 

Von den Kirchspielen. 
Es wird dem Confistorium hiemit ausdrücklich frey 

gestellt, neue Kirchspiels- Einteilungen, wenn es die
selbe für nöthig halt, zu machen. ES soll dieses ohne 
Ansuchen um die speeielle Erlaubniß des Monarchen/ 
wie die Priester-Privilegien §. 21. für einige Falle be-
stimmen/ geschehen können. 

XV 

Von den Schulen. 
§. ». 

Das Konsistorium hat die Aufsicht über die bei den 
Kirchen errichteten Schulen; sowohl in den Städten 
als auch auf dem Lande. 
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§. 2. 

Auf dem Lande soll in jedem Kirchspiele eine Schule 

nach ftnem vom Monarchen bestätigten Plan errich

tet werden UeberdieS schreibt das Konsistorium die 

Schulordnung vor und bestellt die Lehrer. 

XVI 

Von Armen- und Krankenhausern. 

1С, K. tc. 

§. 2. 

Ueber die zweckmäßige Einrichtung und Verwal-

tung führt das Ober-Konsistorium die Aufsicht. 

XVII 

Von Ehesachen. 
§. 

Da die Kirchen- Ordnung Сар. XV. §. 4. verschie

dene Ehesachen ihrer Beschaffenheit nach nur den welt-

lichen Gerichten zur Untersuchung und Entscheidung 

überlaßt, das Reichs-Justiz-Kollegium aber das Ehe

gericht der Protestanten in St. Petersburg ist; so 

bleibt dem Reichs-Justiz-Kollegium die Entscheidung 

dieser Sachen anHeim gestellt. 

§. 2. 

Vor das Ober-Konsistorium gehören allein 

а) die Dispensations-Sachen, 
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b) die Gesuche um Jnhibirung der Copulation, 

c) die Instruktion für die Prediger, wie diese steh 

in Ehesachen zu verhalten haben. 

XVIII 

Von der Gerichtsbarkeit des Ober-Konsistoriums. 

§. i. 

Vor die Gerichtsbarkeit deS Ober-Konsistoriums 

gehören nur die Prediger und die Kirchenbedienten, 

nur in d<r Hinsicht was ihr Amt betrifft. 

§. 2. 

Die Geistlichen sind daher dem Generalsuperinten--

denten-Achtung und Gehorsam schuldig. Wer diese 

aus den Augen setzet, mit dem soll nach den Verord-

nungen der Kirchen-Ordnung Сар. XIX, §, за, und 

Cap. xxiv. §. 16. verfahren werden. 

tc. :c. tt. 

Dr. TFtRheinbott 
Generalsuperintendcnt des St. Peters-

burgischcn Gouvernements. 



45 

No. 2. 

Q( и 0 z и Q 

a u s  d e n  i m  J a h r e  i  g o ß  e i n g e g a n g e n e n  
B e a n t w o r t u n g e n  d e r  v o n  d e r  K a i s e r l i -
c h e n  G e s e t z  -  K o m m i s s i o n  a u f g e w o r f e -
n e n ,  d e n  g e g e n w a r t i g e n  Z u s t a n d  d e s  
K i r c h e n w e s e n s  d e r  P r o t e s t a n t e n  i n  

R u ß l a n d  b e t r e f f e n d e n  F r a g e n .  

s. 

Welcher protestantischen Konftsfion die Gemeinde, 

sei, und unter welchem Probst oder Senior, unter 

welchem Konsistorium, oder ob die Kirche unmittelbar 

unter dem Justizkolleginm stehe? 

i ) V o n  S e i t e n  d e r  S t .  A n n e n k i r c h e  i n  S t .  P e t e r s b u r g :  

Die Gemeinde ist lutherischer Konfession. Die 

unmittelbare Leitung ihrer Angelegenheiten ist in 

den Händen des Konvents. Derselbe ist in allen 

den Fallen, da es die Gemeinde fordern könnte, 

ihr die Rechenschaft von seiner Verwaltung abzu

legen verpflichtet. ES hat aber noch nie eine Ver

anlassung dazu statt gefunden, infctm das Ver-

haltniß des gegenseitigen Zutrauens noch nie ge-

litten hat. 

Zur Oberaufsicht über die Kirche, wie über alle 

Kirchen dieses Gouvernements, ist bis zur Errich-

tung der hiesigen Generalsnperintendur keine, we-
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der eine geistliche noch weltliche Behörde, gesetz-

lich authorisirt gewesen*). 

2) Von Seiten der deutschen Katharinen - Kirche in 

St. Petersburg. 

Die Gemeinde ist lutherischer Konfession und 

hat bis jetzt von sich und ihrer innern Verfassung 

weder einem Probste noch Senior noch einem Kon-

sistorium , auch nicht dem Justiz - Kollegium Re-

chenschaft abzulegen gebraucht, sondern sie depen-

dirt von sich und ihr Konvent von ihr, der Aller-

höchst Kaiserlichen Bewilligung gemäß. 

12. 

Was für Gebäude zu dieser Kirche gehören? 

St. Annenkirche: 

Ein steinernes Schul- und Waisenhaus, wel-

ches zugleich die Wohnung des Predigers ist. 

Lange desselben 28 Faden; Breite 8 Faden: ein 

jeder Flügel 10 Faden lang und 65 Faden breit. 

Iwey steinerne Hauser, von welchen die Kirche 

*) Dieses streitet gegen die Wahrheit. Denn es bestimme», 
ausser mehreren allerhöchsten Befehlen schon der allerhöchste na-
mentliche Befehl vom 23. Feb. 1734, .,dak die unter den fremden 
„Religionsverwandten vorfallenden geistlichen Sachen im Justiz-
„kollegium abgemacht werden sollen." Der allerhöchst nament
liche Befehl vom s. Nov. rn«, „daß die Katholiken so wie alle 
„auslandische christliche Nationen in ihren kirchlichen und Konst-
„storialsachen unter dem Justizkollegium stehen sollen." Das ab 
lerhöchste Manifest von -??», „daß dieReformirten unter demJu? 
„stizkollegium stehen sollen." 



den Miethzins zieht. Länge eines jeden 19 Faden; 

Breite б Faden. 

Ein hölzernes Haus, dessen eine Hälfte vom 

Küster bewohnt, und die andere vermiethet wird. 

Lange io Faden, Breite 6* Faden. 

Ein steinernes Gewölbe zur vorläufigen Bei-

setzung der Leichen zwei Faden lang und eben so 

breit. 

13. 

Wer die Erhaltung oder Wiedererbauung derselben 

zu leisten verbunden? 

St. Annenkirche: 

Unterhaltung und Reparatur dieser Gebäude 

werden aus den Einkünften derselben bestritten, 

deren Uberschuß zur Unterhaltung der Kirche ver

wandt wird. Wo diese nicht zureichen, wird die 

Gemeinde zu freywilligen Beitragen eingeladen. 

16. 

Was die Kirche an Land, Bauern, Kapital, Ein-

fünften, Rechten und Gerechtigkeiten und woher sie 

dies besitze? 

1) St. Annenkirche: Die Kirche hat ausser dem ihr 

von Peter dem Großen geschenkten Grundstück, 

welches sie mit ihren Nebengebäuden einnimmt, 

und durch Ankauf aus eigenen Mitteln beträchtlich 

vergrößert hat, weder Land noch Bauern noch 

besondere Rechte und Gerechtigkeiten. 

ф 

•' Ш. 
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Das Capital hängt von der Größe der Ein

künfte ab und diese sind/ wie schon in No. 14 und 

15 berichtet worden, unbestimmt, daher auch beide 

nicht bestimmt angegeben werden können. 

Das Recht des Besitzes beruht auf das allge-

meine Eigenthumsrecht, nach welchem Alles, was 

rechtlich erworben ist, auch rechtlich besessen und 

frey verwaltet wird. 

2. St. Katharinenkirche: 

Sie genießt durch ihre Gründung und die da-

malS erhaltenen Privilegien eben die Freiheit, de-

ren sich hier alle auswärtige Religionsverwandte 

zu erfreuen haben; Land, Bauern eigne Kapitale 

und bestimmte Einkünfte hat sie nicht. Seit dem 

Jahre 1775 ist bei derselben zwar eine Gesellschaft 

für Sterbefälle errichtet, die im Jahre 1792 noch 

mit einer zweiten Abtheilung vermehrt worden, 

von welcher die Kirche nach getroffener Verabre--

dung einjge Einkünfte jetzt etwa noo Rbl. jahrlich 

hat, allein auch diese sind weder bestimmt noch ge

gen alle Veränderung sicher. 

3. St- Marienkirche: 

Die Kirche besitzet an Land, Bauern Gerechtig-

feiten oder Kapital nichts, indem sie, wegen der 

neuerbauten Kirche noch lange nickt schuldenfrei) 

seyn wird. Die ordentlichen Einkünfte derselben 

sind: die Miethe für die zu vermietenden Wohn

gelegenheiten, welche, wenn alle Wohnungen das 

W 
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ganze Jahr hindurch bewohnet bleiben, gegenwar-

tig Fünftausend zweyhundert und ig Rubel B. A. 

betragt. Und die unbestimmten oder zufalligen 

Einkünfte sind: die Neujahrs - Collekte in- und 

außerhalb der Gemeinde, Becken- und Tellerga-

ben auf Verrichtungen als Taufen, Hochzeiten 

und Begrabnissen; desgleichen Leichen - Trauer 

und Kirchen-Gestühle; welche alles in allen zu 

gegenwartigen Zeiten höchstens Eintausend Fünf-

hundert Rubel jahrlich einbringen durch Ver-

machtnisse, auslandische Schiffe und Gottesacker 

empfangt die Kirche nichts. • 

17. 

Wie die nutzbaren Stücke der Kirche bisher benutzt 

worden und was sie eingetragen? 

1) St. Annenkirche: 

Die Antwort ist bereits in N0. 13 und 13 ent

halten. 

2) St. Katharinenkirche: 

Von den Hausern der Kirche ist immer vermie-

thet worden, was nicht zur Wohnung der Beam-

ten, oder zur Schule erforderlich war. Der Ein-

trag aber kann nicht bestimmt angegeben werden, 

da sich derselbe nach dem Steigen oder Fallen der 

Mietpreise und auch darnach richtet, ob die Kirche 

mehr oder weniger Quartier für ihre eigene 

Beamten braucht. 

4 
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i8. 

Welche Vermögensstücke der Kirche, den Kirchen-

beamten und namentlich welchen Beamten und was 

einem jeden zur Benutzung eingeräumt worden? 

St. Katharinenkirche: 

Keinem etwas Festbestimmtes. Der Prediger 

hat einen kleinen Garten, der Küster einen noch 

weit kleinern. Beides aber kann nach Zeit und 

Umstanden auch verander- werden 

*9-

Was für ordentliche Ausgaben die Kirche jährlich 

habe? 

1) St. Annenkirche: 

Die Ausgabe» richten sich nach den Bedürfnissen 

der Kirche und nach ihrer Einnahme, welche letz-

tere, wenn sie Nicht hinreicht, durch freiwillige 

Beiträge der Gemeinde ergänzt wird. 

2) St. Katharinenkrichö: 

Sie richtet sich nach ihrer Einnahme, und ver-

wendet diese zu Besoldungen der Beamten, zur 

Unterhaltung der Gebäude, zur Bestreitung der 

wenigen Polizeionera, welche die Kirche hat, zu 

neuen Anlagen, und wenn sie dazu nicht Geld ge-

nug hat, so sucht sie nach Möglichkeit zu sparen. 

Auch bleiben die Armen mcht ohne Unterstützung, 

und bis jetzt hat auch die Schule dieser nöthig 

gehabt. 

% 
* 



5i 

20, 

Wer über dies alles Rechnung führe? 

St. Katharinenkirche: 

Der Konvent, welcher auSGemeindeglie-

glieoern und dem Prediger besieht, über--

tragt dies Einem oder Mehrern aus seinem Mit-

t e l ,  s o  m e s i e  s i c h  d a z u  b e r e i t w i l l i g  f i n d e n  

lassen 

91 .  

Wenn und wann deshalb Rechenschaft abgelegt wer-

den müsse? 

1) St. Annenkirche: 

Die Rechnung darüber führen diejenigen 

M i t g l i e d e r  d e s  K o n v e n t s ,  d i e  s i c h  d a z u  w i l 

lig finden lassen. Die Einsicht derselben ge

bührt dem Konvent, die Forderung jeder fernem 

Rechenschaft aber der Gemeinde. 

2) St. Katharinenkirche: 

Dem Konvente — und wenn sie darnach fragen 

sollte der Gemeinde. Da aber bis jetzt das Kir-

chenvermögen bestandig zugenommen, so hat diese 

nie darnach gefragt. Der Konvent hat indessen 

den vorzüglichsten Gliedern derselben oft sreiwil-

lig mitgetheilr, wie er die Kircheneinkünfte ver-

walte, oder auch besonders bei einem neuen Un-

ternehmen deßelben um Rath ersucht. Auch sind 

öfters Nachrichten von dem Zustande der Kirche 
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vor der ganzen Gemeinde von der Kanzel verlesen 

worden. 

3) St. Marienkirche ad qu. 19 20 et 21. 

Zu den jährlichen ordentlichen Ausgaben bi-

Kirche gehören: die Ausbesserung der Kirche und 

deren Gebäude, die Pflasterung der Straßen n ' 

des Kirchenplatzes, die Reinhaltung der Straße, 

und des' Hofes; die Anschaffung dcS Brennholzes 

zur Heitzung der Kirche, der Wohnungen des Pre

digers, des Vorsängers und des Küsters; die Jin-

sen für geliehene Kapitalien; die Besoldungen des 

Predigers, Organisten, Vorsangers, Küsters und 

zweier Kirchenwachter; die Unterstützung der Kir--

chen-Armen, außer andern zufalligen Ausgaben. 

Alle diese Ausgaben werden bestritten mit unge-

fahr Sechstausend Rubeln. Ucbcr dieses alles 

führt der Prediger die Rechnungen und 

legt dem Kirchen-Konvent zweimal des Jahrs des-

halb Rechenschaft ab, nämlich in den letzten Ta-

gen des Iunii und Deeember MonatS. 

22. 

Ob einer andern Gemeinde und welcher? ein Mit-

gebrauch der Kirche, des Kirchhofs u. s. w. gestattet 

worden? 

1. St. Annenkirche: 

Den Gebrauch der Kirche theilt diese Gemeinde 

mit keiner andern. Den Kirchhof hat sie bisher 
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gemeinschaftlich mit der St. Petri-Gemeinde ge-
nutzt. 

2. St. Katharinenkirche: 
In die Kirche kann kommen, um dem Gottes-

dienste beizuwohnen, wer da will, zur Gemeinde 
kann sich jeder halten, der da erweiset, daß er 
Lutheraner ist. Bis jetzt ist keiner andern Ge-
memde der Gebrauch der Kirche eingeräumt gewe-
sen. Auf dem Kirchhofe wird begraben, wer mit 
einem Scheine von einem bekanntlich hier im Amte 
stehenden Geistlichen nicht griechischer Konfession 
dort hingebracht wird. 

23. 

Was darüber für Abmachungen in Rücksicht des 
Beitrags zu den Gegenstanden des Mitgebrauchs 
u. s. w. existiren? 
i. St. Annenkirche: 

Dieses Recht des gemeinschaftlichen Gebrauchs 
des Kirchhofs ist zwar auf beiden Seiten gleich. 
Jedoch hat sich die St. Petri - Gemeinde bisher 
manche Eingriffe in die diesseitigen Rechte erlaubt, 
deren Behauptung der Konvent nur aus Liebe 
zum Frieden vernachlässigt*) hat. Unter 

*) Wie durfte der Konvent Rechte der Kirche vernachlässigen? 
Auf diese Art könn>n noch manche andere Rechte vernachlässigt 
werden? diejenige Berfa>?ng aber, bei welcher so etwas ohne 
Rüge möglich ist, kann nicht als vollkommen angepriesen werden. 
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andern hat sichs jene Gemeinde angemaaßet, den 

Preis der Graber willkührlich zu erhöhen, utV 

sich die Leitung der Einnahme und Ausgabe aus-

schließlich zuzueignen; sie nimmt Beitrag von 

i dieser Gemeinde zum Behuf vorfallender Revara-

turen und versagt ihr dennoch die Einsicht, wie 

diese Beitrage verwendet worden; ja sie schließt 

sogar die Armen dieser Gemeinde von dem Armen

recht aus, indem sie ihnen die unentgeltliche Ein

räumung der Graberplatze verweigert, die in jedem 

solchen Falle von dieser Kirche bezahlt werden 

2. St. Katharinenkirche: 

Der Konvent hat einen maßigen Preis für jedes 

Grab nach Maaßgabe der erforderlichen Größe 

festgesetzt, und bis jetzt ist mit dieser Festsetzung 

noch keiner unzufrieden gewesen, da der Prediger 

das Stacht hat, jedem der ihm als arm bekannt 

ist, einen Freischein zu erthcilen. 

24. 

Genaue Anzeige ob und welche Gewohnheitsrechte 

und Gemeindestatuten bei der Kirche vorhanden, 

i. St. Annenkirche: 

Es sind keine geschriebene Gemeindestatuten vor

handen. Die gegenwartige Verfassung beruht auf 

freie Übereinkunft und Gewohnheit, ihre Sicher-

heit aber auf dem festen Grunde der sich zu allen 

Zeiten gleich gebliebenen Gnade der hohen 

'  j j *  
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narchen auf diesem Kaiserlichen Throne, welche 

mit der den fremden Glaubensverwandten bewil-

ligten Religionsfreiheit, ihnen auch diese Freiheit 

aüergnadigst bewilligt haben, daß jede Gemeinde 

sich bcy ihrer Stiftung die, den Gesetzen ihrer 

Kirche angemeßene und den Lokalverhaltnissen 

nach zuträglichste Verfassung geben dürfte. Nach 

derselben ist gegenwartig ein Convent vorhanden, 

der die Gemeinde reprasentirt. Derselbe besteht 

aus einem Kirchenpatron, dem Prediger, meh-

reren Kirchenrathen, Aeltesten und Vorstehern, 

die sammtlich aus der Gemeinde gewählt werden. 

Die Beschlüsse desselben werden von der Gemeinde 

als die Ihrigen anerkannt und gut geheissen. Es 

hat bisher zwischen Beiden noch keine Mißhellig-

feit Statt gefunden. Der vortreffliche Zustand 

der Angelegenheiten dieser Kirche ist ein Beweis 

von der Vortrefflichkeit ihrer Verfassung. *) 

2. St. Katharinenkirche: 

Was wir Gewohnheitsrechte nennen können, wa-

ren etwa die, welche der Konvent von Gründung 

der Gemeinde an exereirt und die ihm keiner strei-

tig gemacht hat. Statuten hat die Gemeinde 

weiter keine, als ixtti sie, da sie im Jahre 1728 

*) um die Vorrrefflichkeit dieses Zustandet zu zeigen und über 
jeden Zweifel zu erheben, hätte man aber die geforderte Angabe 
der ökonomischen Verhältnisse nicht, so wie es geschehen, umge
hen sollen. 

..'V 
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Seine in Gott ruhende Kaiserliche Majestät Peter 
den zweiten um allergnadigste Bewilligung bat 
eine Kirche anlegen, sich selbst einen Prediger be-
rufen und ihre Kirchenangelegenheiten selbst ver-
walten zu dürfen, zugleich versprach in brüderli-
cher Eintracht das alles besorgen und wahrneh-
inen zu wollen, was sie denn auch bis jetzt treu-
lich gehalten und hoffentlich fernerhin halten wird. 

3b 

Aus welchen. Standen die zu erwählenden Kirchen-
Vorsteher genommen würden und worin ihre Pflicht 
bisher bestanden? 
i) St. Annenkirche: 

Zu Kirchenrathen werden aus der vornehmen und 
gelehrten Klasse Manner von allgemein anerkann
ten Verdiensten gewählt; zu Kirchenaltesten und 
Vorstehern ebenfalls die dazu geschicktesten Man-
ner, erstere auS der Klasse der Künstler und Kauf-
lcute, letztere aus dieser und der Klasse der Profes-
s i o n i s t e l t .  S i e  w e r d e n  s a m m r l i c h  v o m  
Prediger, weil er die Glieder seiner Gemeinde 
a m  b e s t e n  k e n n e n  m u ß  d e m  C o n v e n c  v o r g e -
stellt und von diesem bestätigt. Ihre 
Pflicht besteht in der ihnen mit dem Patron und 
Prediger gemeinschaftlichen Sorge für die 
z w e c k m ä ß i g e  L e i t u n g  d e r  A n g e l e g e n h e i -
t e n  d e r  R i r c h e .  
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S. Katharinenkirche: 

Als sich die obenbezeichneten lutherischen Einwoh-

ncr von Wassiliostrow zu einer Gemeinde vereinig-

ten und die Allerhöchste Erlaubniß erhielten, sich 

einen Prediger zu berufen/ wählten sie aus ihrem 

Mittel zur nahern Verwaltung der Kirchenange-

legenheiten einen Kirchenkonvent/ der zuerst aus 

wenigen, nachher aus mehrern nie aus einer völ-

lig und fest bestimmten Zahl von Mitgliedern be-

s t a n d .  J e t z t  b e s t e h t  e r  a u s  e i n e m  K i r c h e n p a -

tron, einem Kirchen rat he, dessen Stelle aber 

nach dem im Mai dieses Jahres erfolgten Tode 

des Herrn Etatsraths Baemeister noch nicht wieder 

b e s e t z t  i s t ,  d e m  P r e d i g e r ,  d r e i e n  A e l t e s t e n ,  

welche alle bis an ihren Tod oder bis zur freiwil-

ligen Niederlegung in ihrem Amte bleiben, und 

aus vier Vorstehern, welche ihr Amt so lange 

beibehalten, als sie die Beschwerden deßelben zu 

ertragen Zeit oder Luft haben, sonst zwei^ jetzt ge-

wöniglich fünfJahr. UebrigenS hat kein Mitglied 

des Konvents als solches Gehalt, sondern alle lei-

stett ihre Dienste unentgeltlich. Dieser, zuerst 

von der Gemeinde gewählte Kirchenkonvent, hat 

dann bey dem Abgange eines oder mehrerer seiner 

Mitglieder sich wieder aus der Gemeinde Personen 

von gutem Rufe und verdientem Zutrauen zuer-

wählt, und so besteht er noch. Zum Patron wird 

ein Mann von Bedeutung und Rang, zum Kir
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chenrath ein Mann von gelehrter Kenntniß, zu 

Aelteften und Vorstehern werden Kaufleute, Kunst-

ler und Prosessionisten erwählt. Der ganze Kon-

vent beratschlagt in so oft sich wiederholenden 

Zusammenkünsten als die Geschäfte der Kirche sie 

erheischen, über die Vermehrung des Wohls der

selben und die beste Abmachung des Vorfallenden; 

einer oder einige auS seinem Mittel, welche die 

Berechnung der Einnahmen und Ausgaben über-

nommen, statten dabey Bericht von dem ab, was 

sie unternommen oder zu unternehmen frn nöthig 

erachten, und die Vorsteher haben die besondere 

Verpflichtung, bald nach dem neuen Jahre frei-

willige Beitrage von der Gemeinde einzusammlen. 

lieber dies alles wird Protokoll geführt. 

3 .  St. Marienkirche: 

Die zu erwählenden Kirchenvorsteher und Kon

vents-Mitglieder werden aus dem bürgerlichen 

Stande genommen, welche über die gute Ordnung 

während des Gottesdienstes acht haben; die frei-

willigen Gaben am Schlüsse der Gottesverehrun-

gen empfangen; am neuen Jahre freiwillige Bei-

trage in- und ausserhalb der Gemeinde einsam

meln, und übrigens den sten §. des XXI II. Сар. 

der Kirchen-Ordnung, desgleichen den kten §. not. 

i - 6 des ХХІѴ Сар. und den 5. 7. und 8. §. des 

xxvi. Сар. der gedachten Kirchen-Ordnung sich 

zur Pflicht machen. 
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33.' 
Wieviel die bestimmten Einkünfte eines jeden Kir-

chenbeamten bisher betragen? nämlich 

a. des Haupt- oder des HülfSpredigerS? 

b. des Organisten? 

c. des Vorsangers? 

«Z. des Küsters? 

e. des Glöckners? 

f- des TodtengraberS? u. s. w. 

к St. Annenkirche: 

Der Gehalt auf welchen der jetzige Prediger an 

btefev Kirche, der Herr Generalsuperintendent Dr. 

Rheinbott, anfanglich berufen ward, war 500 

Rubel. Mit der immer steigenden Theurung der 

Bedürfniße, der Zunahme der Gemeinde und da-

her wachsenden Vermehrung der Geschäfte, hat 

der Konvent diesen Gehalt von Zeit zu Zeit erhöht 

und e6 um so füglicher thun können, als einerseits 

die Einkünfte der Kirche, bey einer starkern Ge-

meinde, die Zulage erlaubten; andernseitS aber 

bey etwa veränderten , unglücklichem Umstanden, 

auf die Berücksichtigung derselben, ja sogar auf 

die thatigc Unterstützung der Kirche von Seiten 

des jetzigen Herrn Generalsuperintendenten, so 

viel es seine Umstände zulassen würden, gewiß zu 

rechnen wäre. Derselbe darf sich übrigens versi

chert. halten, daß die Liebe seiner Gemeinde sich 

auch noch nach seinem Tode, in der Unterstützung 
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weisen werde; jenes Zeichens seiner standhaften, 

durch keine äußere Vortheile zu erschütternden 

Gegenliebe eingedenk, da er den thm zu seiner Zeit 

geschehenen Antrag, diese Gemeinde gegen eine 

zahlreichere zu vertauschen, ohne Bedenken aus

schlug. Beide sind durch das Band der Liebe ver-

einigt, und diese leidet keine angstliche Berech

nung deßen, was man einerseits verlangen und 

andernftits zugestehen mögte. 

Daher ist auch Niemand zu den Einkünften de: 

Predigers etwas gesetzlich Bestimmtes beizutragen 

. verbunden. Der größere Beitrag des'Reichen ersetzt 

den geringeren oder ausbleibeuden Beitrag des Ar

men, den ohnehin keine gesetzliche Bestimmung in den 

Stand setzen würde, das gesetzlich Bestimmte zu 

geben und der von der Kirche und dem Prediger, 

welche das Beispiel der Wohlthatigkeit geben sol

len, vielmehr unterstützt, als geschätzt wird. 

Der Organist erhalt gegenwärtig 250, der Kü

ster 180, der Vorsanger 100 Rubel jährlichen Ge

halt. Der Lohn eines jeden Kirchenwachters ist 

112 Rubel jahrlich. Alle diese Gehalte können, 

nachdem es die Umstände erfordern, und die Ein

künfte der Kirche es zulassen, vermehrt werden. 

Ct. Katharinenkirche: -

Der vorige Prediger hatte beim Antritte seines 

Amtes nur 400 Rbl. in den letzten Jahren seines 

М Ш S . 
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Lebens 1500 Rubl. Gehalt. Zu diesem hat der 

jetzige ein nicht volles Jahr nach dem Antritte sei-

nes Amtes sür seine Person jährlich 500 Rub. Zu

lage erhalten. Der Organist erhält gegenwärtig 

300 Rub. der Küster 200 Rub. und jedes Neujahr 

ein Douceur von 100 Rub.; der Todtengraber hat 

keinen bestimmten Gehalt. Ueberhaupt aber sind 

diese Gehalte nicht fest bestimmt, sondern der 

Konvent Hut bis jetzt immer erhöhen können, da 

die Einkünfte der Kirche sich beständig vermehrt. 

'Sollten aber »«vorzubeugende Umstände diese be

deutend vermindern, so hat er das Zutrauen zu 

den Kirchenbeamten, daß sie sich auch eine noth-

wendig werdende Verminderung ihres Gehaltes 

würden gefallen lassen, und in mir dem Prediger 

wenigstens sollte der Konvent sich in diesem Falle 

nicht geirret haben; so wie ich durch freiwillige 

ganzlich unentgeltliche Uebernehmung der Aufsicht 

über die Schule schon bewiesen habe, daß ich unei

gennützig zu dienen verstehe 

3. St. Marien-Kirche: 

Der gegenwärtige Pastor, welcher auf eine 

rühmliche Weise sich um das Wohl der Kirche ver-

dient gemacht hat, geniesset nebst einer freyen 

Wohnung zwey tausend Rubel jährlich als Be

soldung; der Organist Einhundert und fünfzig 

Rubel; der Vorsänger vierhundert Rubel und 

Wohnung und der Köster nebst Wohnung zwey 
jfiL - ! 
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beiden Kirchenwächter aber bekommen jedweder 

außer Wohnung zehen Rubel monatlich. Diese 

Kirche hat weder eigenen Gottesacker noch Glocken. 

37. 

Ob und wie viel Accidenzien oder anderweitige un-

bestimmte, mit dem Amte verbundene Einnahmen die 

Kirchenbeamten noch außer den bestimmten Einkünften 

genössen? 

i. St. Annenkirche: 

Unter allen Kirchenbeamten ist es der einzige Or-

ganist, mit deßen Amt noch außer dem bestimmten 

Gehalt, das AccidenS der bald größeren, bald ge-

ringeren Einnahme für den Unterricht den er den 

Zöglingen der Schule in der Musik ertheilt, be

nimmt verbunden ist. Alles übrige Unbestimmte 

aber läßt sich als solches nicht bestimmen. 

2) St. Katharinenkirche: 

Sie haben bis tzt noch immer Accidenzien gehabt, 

ja es haben sich oiese wol beständig vermehrt, eben 

weil nicht festgesetzt ist, wie viel ein Jeder für 

eine besondere Bemühung eines Kirchenbeamten 

zu bezahlen hat. Der Todtengräber ist nur auf 

Accidenzien angesetzt. Bestimmen lassen sich diese 

zufällige Einnahmen aber gar nicht, da die Kir-

chenbeamten alle der Hoffnung leben, daß sie sich 

auch fernerhin noch venmchren sollen, weil sie einer 
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solchen Vermehrung bei zunehmender Theurung 

wol nötig haben. 

Zum Schluße dieser Beantwortung sei es mir 

erlaubt, in Rücksicht deßen, daß der im Befehle 

vorkommende Ausdruck: zur Bildung eines be-

stimmten Kirchenetats/ natürlich zu mehreren Ver-

muthungen über die Absichten der Allerhöchst ver

ordneten Gesetz-Kommission Anleitung giebt, nach

folgende freimüthige Bemerkung hinzuzufügen/ die 

mir um so weniger übel gedeutet werden kann, da 

die Gesetzkommission selbst zur Beurtheilung ihrer 

bekannt werdenden Entwürfe öffentlich aufgefor-

dert hat; ich bescheide mich/ über die kirchliche 

Verfassung und die Notwendigkeit einer Abande-

rung in derselben für die Provinzen des russischen 

Reichs, in.welchen die lutherische Konfeßion die 

herrschende ist, urtheilen zu wollen, weil ich sie 

nicht genau genug kenne; indessen glaubeich doch 

auch nach der Analogie von dem, was in andern 

Staaten mit Nachtheil oder Vortheil geschehen 

behaupten zu können, daß jede Einmischung der 

Regierung zur festen Bestimmung des Kirchenetats 

von unausbleiblich großem Nachtheil ftyn muß *). 

Für die Gemeinden aber, die in den alten Pro--

vinzen Rußlands, oder da, wo die griechische Re* 

ligion die herrschende ist, begründet sind, würde 

-») Warum denn? «гак 
> _ . 
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jede unmittelbare Einwürkung der Regierung der 

gemeinen Ansicht ein Mißtrauen derselben in die 

bisherige Verwaltung zu verrathen scheinen, und 

dadurch wo nicht zu einer gänzlichen Annihilirung, 

so doch zu einer bedeutenden Verringerung deS 

jetzigen kirchlichen Bestandes führen *). Alle un

sere hiesigen Gemeinden, die sich selbst verwalten, 

haben sich sehr gehoben 0. Die Unsrige hat mit 

den rnehresten Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. 

Sie hat ihr Areal gekauft, nicht geschenkt erhal

ten. Sie erhielt dadurch, daß einige Jahre nach 

ihrer Gründung im Landkadettenkorps ein luthe- - - -

tischet Prediger angestellt ward, an der Gemeinde, 

die sich nach und nach zu demselben vielleicht wi

derrechtlich auch außerhalb dem Corps ansammelte, 

eine Nebenbuhlerinn, die bis zum Jahre 1800 nur 

zu glücklich gegen sie war, und besonders bei der 

geringem Klasse von Einwohnern die es am lieb-

sten hatte, um gar keine Beitrage angesprochen 

zu werden; dennoch aber hat sich ohne alle außer

ordentliche Unterstützung das Besitzthum unserer 

Kirche durch eine angemessene Ockonomie des Kon-

vents so vermehrt, daß das, was der Kirche nach 

*) Der Grund dam ist nicht angegeben; ob hier überhaupt 
wohl ein zureichender Grund finden wäre? 

**) Die Frage ist hier aber: ob sie neli d.V<• rh 
des jährlichen E'nkorii g. rtitgewefien ge
Hoden haben. 

' 1 1. 
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Abzug aller Schulden übrig bleibt, gewiß nicht für 
loo/ooo 9?b. verkaufbar wäre, und das Zutrauen 
zu derselben zu sehr, daß der Konvent bis jetzt 
für kein aufgenommenes Kapital mehr als 5 Pro
cent Zinsen bezahlt, und in diesem Augenblicke 
20000 Rubel in der Reichsleihbank an ihm von 
verschiedenen Particuliers anvertrauten Kapitalien 
wieder aufZinsen belegt hat, ohnerachtet er außer-
dem den Aufbau eines neuen Hauses und den An-
kauf eines HauSplayeS welches beydes seit fünf 
Jahren geschehen, auch größtentheils mit geliehe-
nem Gelde hat bestreiten müssen. Durch eine 
solche Oekonomie und freie Benutzung des Geldes 
allein ist der für 78 Jahre gewiß nicht unbetracht-
liche Anwachs des Kirchenvermögens möglich ge-
worden; durch ihre Fortsetzung wird es von nun 
an hoffentlich sich noch weit betrachtlicher vermeh-
ren, allein es wird dies alles unausbleiblich fallen, 
sobald der Kirchenkonvent als solcher unter irgend 
eine Kontrolle gestellt werden sollte; dann wird 
sich keiner von der Gemeinde zu den Bemühun
gen desselben anheischig machen wollen; man wird 
seine Zuflucht zu Besoldungen nehmen müssen und 
alle die Nebel die damit verbunden sind, würden 
davon unausbleibliche Folgen werden. Nur da-
durch, daß »hr Konvent frei handeln konnte *) 

* Konvent t -itttcuod) r e c h t l i c h  f r e i  h a n d e l n ;  i s t  *  
dies nicht auch ^ mucfichrtiv Molle möglich? 
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isi die Kirche in den Stand gesetzt worden Ge-
baude zur Zierde der Stadt anzubauen/ eine Schule 
zum öffentlichen Vortheil anzulegen, und alles 
das Gute was sie bis jetzt gestiftet hat, mit dank-
barer Anerkennung des ihr allergnadigst verliehe
nen Schutzes, ohne weitere Beihülfe des Staats 
zu unternehmen und zu vollenden. Sollte die 
Kirche auf irgend einen bestimmten Etat gesetzt 
werden, so würde das Gute was bis jetzt gewirkt 
worden ist, gehemmt und der Staat würde gezwun« 
gen werden, die Kosten herzugeben, wenn Kirche 
und Schule nur irgend erhalten werden sollten. 

2) St. Marienkirche. 
Die Kirchenbeamte genießen wohl außer der be-

stimmt?'? Besoldung bey vorfallenden Amtsver-
ricktungen einige unbedingte sogenannte Accid-n-
zien; wie viel aber diese jahrlich ausmachen, ist 
gar nicht zu bestimmen; weil es nicht nur dem 
freien Willen eines jeden Eingepfarrten überlassen 
ist, ob er etwas geben will oder nicht, sondern ein 
großer Theil derselben befindet sich oft in solchen 
bedürftigen Umstanden, daß sie nichts geben kön-
nen. Hingegen ist es nicht selten der Fall, daß 
diese bey ahnlichen Gelegenheiten von ihttm Pre
diger eine kleine Unterstützung bekommen. 

38. 

Ob die Kirchenbeamten nv r an de chen-
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dienste in irgend einem andern AmtSverhaltniße stän-

den und wie groß ihre Einkünfte aus diesem Verhalt-

niße fegen? 

1, St. Annenkirche: 

Der Prediger an dieser Kirche, Dr. Rheinbott, 

ist zugleich Generalsuperintendent über die ge-

sammte lutherische Geistlichkeit des St. Petersbur-

gischen Gouvernements und des Reichs-Justiz-

Collegii Erstes Mitglied in allen lutherischen Eon-

s i s t o r i a l s a c h e n .  D e r  j ä h r l i c h e  G e h a l t  d e n  e r  in 
dieser Eigenschaft genießt, ist 1200 Rubel. 

2. St. Marienkirche: 

Der gegenwartige Prediger hat, außer seinen 

Amtspflichten nicht nur die Verpflichtung über

nommen, die Kirchen-Rechnungen zu führen, son

dern bezeigt überdies fortdauernd einen thatigen 

Eifer und Unverdroßenheit zur Verbeßerung der 

ökonomischen Angelegenheiten der Kirche, ohne je 

eine Besoldung oder besondere Einkünfte deshalb, 

zu genießen. 


